
Drucksachennummer:
0677/2020

Datum:Seite 1
19.08.2020

ÖFFENTLICHER
VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:
Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Mitte
 

Betreff:
Benennung eines Platzes (Bissingheimer Siedlerplatz) - Antrag des Siedlerbundes 
Bissingheim e.V.
Beratungsfolge:
27.08.2020 Bezirksvertretung Hagen-Mitte

Beschlussvorschlag:
Nach Diskussionsverlauf

 Siehe Anlage



Drucksachennummer:
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X sind nicht betroffen

    







Der Oberbürgermeister                                                                              12.08.2020 
62/21A 

 
 
 
 
Sitzung der BV Mitte am 27.08.2020 
Hier: Stellungnahme zum Bürgerantrag zur Benennung eines Platzes (Bissingheimer 
Siedlerplatz) 
 
 
 
Hiermit nehme ich zu dem Antrag auf Benennung der Straße „Bissingheimer 
Siedlerplatz“ wie folgt Stellung: 
 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Umbenennung von Straßen / Plätzen in 
begründeten Fällen. Aus rechtlicher Sicht  bestehen von Seiten des Fachbereichs 
Geoinformation und Liegenschaftskataster keine Bedenken gegen die Benennung 
eines Platzes.  
 
Allerdings könnten derartige Neubenennungen dazu führen, dass dies als 
Präzedenzfall gesehen wird und zu weiteren Begehrlichkeiten und möglichen Neu-
/Umbenennungen führen kann. Es würden neue Plätze entstehen, die der 
Systematik der Straßenbenennungen und Hausnummernvergaben zuwider laufen.   
Dadurch wird die Orientierung und Auffindbarkeit für Rettungskräfte, Post u.a. 
erschwert. Für Anlieger kann eine Umbenennung zu größeren Problemen führen, 
z.B.  
 

• bei Bestellungen im Onlineversand, die bei unbekannter Anschrift nicht 
möglich sind oder  

• bei der Anfahrt von Kunden, die ein nicht aktualisiertes Navigationssystem 
benutzen und die Adresse nicht finden 

 
Die Stadtverwaltung hat keine Möglichkeit Einfluss auf die Aktualisierungszyklen von 
Adress- und Navigationsdaten von kommerziellen Datenanbietern Einfluss zu 
nehmen. 
 
Aus fachlicher Sicht ist das Gebäude mit „Cunostraße 33“ ausreichend bezeichnet 
sodass eine Umbenennung nicht notwendig ist. 
 
Zur Frage der Widmung kann von hier aus keine Aussage getroffen werden. Dies 
liegt in der Zuständigkeit des Fachbereichs 60. 
 

Ihr Ansprechpartner: 
Dennis Hiddemann 
Telefon: 2737 
Fax: 2462 



01/111                                                                                                                14.08.2020 
Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen 
Hagen-Mitte und Eilpe/Dahl 

Ihr Ansprechpartner: 
Iris Kappel 
Tel:  5708 
Fax: 2425 

 
 
Sitzung der BV Mitte am 27.08.2020 
Hier: TOP des Bezirksbürgermeisters: 
„Antrag des Bissingheimer Siedlerbundes zur Benennung eines Platzes“ 
 
 
Vom Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen ist folgende Mail zum o.g. 
Tagesordnungspunkt eingegangen: 
 
„Guten Tag zusammen, 
 
weder der Emster Park noch die Flurstücke 664 und 665 sind nach Straßen- und 
Wegegesetz gewidmet. 
 
Nach dem Straßen- und Wegegesetz werden nur VERKEHRSflächen für den öffentlichen 
Verkehr - also der Bewegung der Allgemeinheit von A nach B - gewidmet.  
Grünanlagen bzw. Plätze, die überwiegend dem Aufenthalt, dem Verweilen und der Erholung 
dienen, fallen nicht unter die Voraussetzung des § 6 StrWG und werden grundsätzlich nicht 
gewidmet. Gleichwohl können sie im Bebauungsplan als "öffentliche Grünfläche" festgesetzt 
sein, hier ist der Begriff "öffentlich" nicht identisch mit dem des StrWG. Nur eine Festsetzung 
als "öffentliche Verkehrsfläche" zieht eine Widmung nach sich, so auch 
Straßenbegegleitgün/Verkehrsgrünflächen.  
 
Viele Grüße 
Martina Gripshöfer“ 
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